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Stadtverordnung der Hansestadt Stralsund  
zur Bekämpfung von Verunstaltungen durch Graffiti  

(Graffitibekämpfungsverordnung – GrfBekVO) 
vom 28. Januar 2002 

 
Aufgrund des § 17 Abs. 1 und Abs. 3 des Sicherheits- und Ordnungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. März 1998 
(GVOBl. M-V S. 335), geändert durch Gesetz vom 24. Oktober 2001 
(GVOBl. M-V S. 386), verordnet der Oberbürgermeister der  Hanse-
stadt Stralsund mit Genehmigung des Innenministeriums: 
 

§ 1 
Verbot der Veränderung des Erscheinungsbildes einer Sache 

Es ist verboten, unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache 
gegen den Willen des Eigentümers oder des sonst Berechtigten 
durch Farbaufbringung (Graffiti) oder durch Verwendung anderer 
Substanzen zu verändern oder zu verunstalten. 
 

§ 2 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 des Sicherheits- und 
Ordnungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
§ 1 unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache gegen den 
Willen des Eigentümers oder des sonst Berechtigten verändert, so-
weit die Tat nicht nach § 303 Abs. 1 oder § 304 Abs. 1 des Strafge-
setzbuches mit Strafe bedroht wird. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 
Euro geahndet werden. 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist der Oberbürgermeister als örtliche 
Ordnungsbehörde. 
(4) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit des Absatzes 1 
bezieht oder die zu ihrer Vorbereitung oder Begehung verwendet 
worden sind, können nach § 19 Abs. 4 des Sicherheits- und Ord-
nungsgesetzes eingezogen werden. 
 

§ 3 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Sie 
tritt zehn Jahre nach ihrem In-Kraft-Treten außer Kraft. 
 
Ausgefertigt: Stralsund, den 28. Jan. 2002 
 

 
 
 
 
 
Hansestadt Stralsund    Stralsund, 15. März 2002 
Der Kreiswahlleiter     
Wahlkreis 15 
Stralsund-Nordvorpommern-Rügen 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die 

Bundestagswahl 
am 22. September 2002 

 
Gemäß § 32 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 495), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 12. Februar 2002 (BGBl. I S. 620-
670) fordere ich die nach § 18 Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes 
(BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 
(BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. April 
2001 (BGBl. I S. 698, 701, 750) vorschlagsberechtigten Parteien und 
Wahlberechtigten zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahl-
vorschläge auf. 
 

Nach § 19 BWG sind Kreiswahlvorschläge beim zuständigen Kreis-
wahlleiter und Landeslisten beim Landeswahlleiter spätestens am 66. 
Tage vor der Wahl bis 18.00 Uhr schriftlich einzureichen. 
 
Eine Partei kann nach § 18 Abs. 5 BWG in jedem Wahlkreis nur einen 
Kreiswahlvorschlag und in Mecklenburg-Vorpommern nur eine Lan-
desliste einreichen. 
 
I. Beteiligungsanzeige 
 
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren 
letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen 
mit mindestens 5 Abgeordneten vertreten waren, können nach § 18 
Abs. 2 BWG als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie 
spätestens am 90. Tage vor der Wahl dem Bundeswahlleiter ihre 
Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundes-
wahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 
Der fristgerechte Zugang einer Beteiligungsanzeige ist gewahrt, wenn 
die einzureichenden Unterlagen spätestens am 24. Juni 2002 beim 
Bundeswahlleiter, 65180 Wiesbaden, schriftlich vorliegen. 
 
 
II. Kreiswahlvorschläge 
 
Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 
20 BWG auch von Wahlberechtigten (andere Kreiswahlvorschläge) 
eingereicht werden. 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder 
einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahl-
vorschläge ununterbrochen mit mindestens 5 Abgeordneten vertreten 
waren sowie andere Kreiswahlvorschläge müssen nach § 20 Abs. 2 
bzw. Abs. 3 BWG von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahl-
kreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.  
Die Wahlberechtigung der Unterzeichner eines Kreiswahlvorschlages 
muss gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 BWG im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages 
nachzuweisen. 
 
Jeder Kreiswahlvorschlag darf gemäß § 20 Abs. 1 BWG nur den 
Namen eines Bewerbers enthalten, der nach § 34 Abs. 1 Nr. 1 BWO 
mit Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt, 
Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) aufzuführen ist. 
Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem 
Kreiswahlvorschlag benannt werden. 
 
Der Wahlkreisbewerber einer Partei kann gleichzeitig als Landesli-
stenbewerber dieser Partei aufgestellt sein. 
Als Bewerber einer Partei in einem Kreiswahlvorschlag kann nach § 
21 Abs. 1 BWG nur benannt werden, wer in einer Mitgliederversamm-
lung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen 
oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu in geheimer Abstim-
mung gewählt worden ist. Er muss seine schriftliche Zustimmung 
erteilt haben; die Zustimmung ist nach § 20 Abs. 1 Satz 2 BWG unwi-
derruflich.  
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen gemäß § 20 Abs. 4 BWG 
den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese enthalten; andere Kreiswahlvor-
schläge sind mit einem Kennwort zu versehen. 
Der Kreiswahlvorschlag einer Partei muss nach § 20 Abs. 2 BWG 
vom Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände 
nicht bestehen, von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsver-
bände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. 
In jedem Kreiswahlvorschlag sollen gemäß § 22 Abs. 1 BWG eine 
Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson be-
nannt werden. 
 
Für das Einreichen eines Kreiswahlvorschlags sind die in § 34 BWO 
vorgesehenen Formblätter nach den Mustern der Anlagen 13 bis 18 
der Bundeswahlordnung zu verwenden. Die amtlichen Formblätter 
werden auf Anforderung vom zuständigen Kreiswahlleiter kostenfrei 
geliefert. 
 
Mit dem Kreiswahlvorschlag sind gemäß § 34 Abs. 5 BWO nachfol-
gende Unterlagen einzureichen: 
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− die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers, dass er seiner 
Aufstellung zustimmt, 

− die Wählbarkeitsbescheinigung der zuständigen Gemeindebe-
hörde für den Bewerber, 

− bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der 
Niederschrift nach § 21 Abs. 6 BWG über die Wahl des Bewer-
bers mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der 
Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder und Ergebnis der 
Abstimmung, 

− die Versicherungen an Eides Statt, dass die Wahl des Bewerbers 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist, jeder stimmberechtigte Teil-
nehmer vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern Gelegen-
heit gegeben wurde, sich und ihr Programm der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen, 

− die erforderliche Zahl von mindestens 200 gültigen Unterstüt-
zungsunterschriften für Kreiswahlvorschläge der in § 18 Abs. 2 
BWG genannten Parteien und für andere Kreiswahlvorschläge 
nach § 20 Abs. 3 BWG nebst Bescheinigung des Wahlrechts der 
Unterzeichner. 

 
Der fristgerechte Zugang eines Kreiswahlvorschlages gemäß § 19 
BWG ist gewahrt, wenn die nach § 34 BWO einzureichenden Unter-
lagen spätestens am 18. Juli 2002, 18.00 Uhr, bei der 
  

Hansestadt Stralsund  
Der Kreiswahlleiter 
des Wahlkreises 15 Stralsund-Nordvorpommern-Rügen 
Mühlenstraße 5 
PF 2145 

 18408 Stralsund 
 
schriftlich vorliegen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so frühzeitig vor 
dem Termin einzureichen, dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig behoben werden können. 
 
gez. L a s t o v k a 
 
 
 
 
 
Hansestadt Stralsund  Stralsund, 15. März 2002 
Der Kreiswahlleiter     
   

 
Amtliche Mitteilung 

Bildung von Kreiswahlausschüssen  
für den Wahlkreis 15 Bundestagswahl und den  

Wahlkreis 26 Landtagswahl M-V 
 
Die Wahlen zum Deutschen Bundestag sowie zum Landtag Mecklen-
burg-Vorpommern finden am 22. September 2002 als verbundene 
Wahlen statt. 
 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) und § 3 Abs. 1 
der Verordnung über die Durchführung der Landtagswahlen im Land 
Mecklenburg-Vorpommern (LWO M-V) fordere ich alle im jeweiligen 
Wahlgebiet ansässigen Parteien auf, Beisitzer und stellvertretende 
Beisitzer für den Kreiswahlausschuss des Wahlkreises  15 Bundes-
tagswahl und für den Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 26 Land-
tagswahl vorzuschlagen. Die Beisitzer sollen möglichst am Sitz des 
Kreiswahlleiters wohnen. 
 
Bei der Auswahl der Beisitzer für die Kreiswahlausschüsse sollen die 
Parteien in der Regel in der Reihenfolge der bei der letzten Bundes-
tags- bzw. Landtagswahl im Wahlgebiet errungenen Zahlen der 
Zweitstimmen angemessen berücksichtigt werden. 
 
Beisitzer der Kreiswahlausschüsse und ihre Stellvertreter üben ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Das Ehrenamt darf nur aus wichtigem 
Grund abgelehnt werden. In diesem Zusammenhang wird auf § 12 
Abs. 2 und § 49 Landeswahlgesetz für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (LWG M-V) hingewiesen. 
 
 

Die Vorschläge sind bis zum 30.04.2002 einzureichen bei der: 
 
Hansestadt Stralsund 

 Der Kreiswahlleiter 
 Herrn 
 Harald Lastovka 
 Mühlenstraße 5 
 PF 2145 
 18408 Stralsund 
 
gez. L a s t o v k a 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

für den Ausbau des „VDE 1, ABS Lübeck/Hagenow Land-
Rövershagen-Rostock-Stralsund 

Planfeststellungsabschnitt 4.1 Stralsund – Velgast,  
Landschaftspflegerische Maßnahme  

Grünhufer Bruch und Stralsunder Mühlengraben“ 
4. Antrag auf Planergänzung und- änderung  

des Planfeststellungsbeschlusses Nr. 30/98 vom 20.05.1998 
Betroffene Gemeinden: Hansestadt Stralsund und Kummerow 

 
Auf Veranlassung des Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle Ham-
burg/Schwerin wird für das o. a. Bauvorhaben das Planfeststellungs-
verfahren durchgeführt. 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 
02.04.2002 bis 02.05.2002 in der Hansestadt Stralsund, Bauamt, 
Abteilung Straßen und Stadtgrün, Erdgeschoss, Zimmer 8, Heil-
geiststraße 63, in 18439 Stralsund zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus. 
Die Einsichtnahme ist zu folgenden Zeiten möglich: 
 
 Montag  von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 Dienstag  von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 Mittwoch  von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 Donnerstag von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 Freitag  von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 
1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, 

kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-
frist, das ist bis zum 17.05.2002, bei der Hansestadt Stralsund, 
Bauamt, Abteilung Straßen und Stadtgrün, Heilgeiststaße 63, in 
18439 Stralsund oder beim Landesamt für Straßenbau und Ver-
kehr M-V, Erich-Schlesinger-Straße 35, 18059 Rostock, Einwen-
dungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. 
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das 
Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. 
Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen  
(§ 20 Abs. 2 AEG). 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet  oder in Form vervielfältigter gleichlau-
tender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner 
mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner zu benennen. 
Der Vertreter hat durch Unterzeichnen sein Einverständnis zu be-
kunden. Andernfalls können diese Einwendungen unberücksich-
tigt bleiben. 

2. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin 
erörtert, der noch ortsüblich bekannt gemacht wird. 

 Diejenigen, die fristgemäß Einwendungen erhoben haben, bzw. 
bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, werden von dem 
Termin gesondert benachrichtigt. 

 Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können 
sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Be-
vollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuwei-
sen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 

 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. 

 Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungster-
mins beendet. 

  Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
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Das ca. 4,5 ha große Plangebiet wird begrenzt im Norden und 
Nordosten durch die Kleingartenanlage „Erholung und Frieden“ 
sowie den Garagenkomplex an der H.- Mann- Straße, im Süd-
osten durch die H.- Mann- Straße, im Südwesten durch die Proh-
ner Straße und im Westen durch die   Parower Chaussee. 
Es umfasst die Flurstücke bzw. Anteile der Flurstücke 9, 67, 68, 
69/2, 70/1, 71 und 74 der Flur 2 sowie 40/1, 40/18, 40/19, 40/22, 
40/24, 40/26, 40/28, 40/29, 40/30, 40/32, 40/33, 40/34, 40/35, 
71/1, 71/4, 71/5 und 71/6 der Flur 3 Gemarkung Stralsund.  

 
3.     Im Bebauungsplan werden folgende Planungsziele angestrebt: 

Mit Ausnahme des Blockheizkraftwerkstandortes, welcher als 
Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung 
Fernwärmeversorgung festgesetzt werden soll, ist für die Bau-
flächen die Ausweisung als eingeschränktes Gewerbegebiet 
vorgesehen. Die neu zu ordnende Verkehrserschließung des 
Gebietes soll von der Prohner Straße aus erfolgen.  

 
4.    Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt 

zu machen. 
 
Stralsund, 18.03.2002 
 
gez. Lastovka 
Oberbürgermeister 

 
 
 
 

Flächennutzungsplan der Hansestadt Stralsund 
Einleitung des 9. Änderungsverfahrens 
Beschluss – Nr. 2002-III-02-0675 vom 07.03.2002 

 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Der seit dem 12.08.1999 rechtswirksame Flächennutzungsplan, 
genehmigt mit dem Bescheid der höheren Verwaltungsbehörde vom 
08.05.1999, Az: 512.111-05.000, wird insoweit geändert, als zum 
einen die Sonderbaufläche Sporthafen, der wirtschaftlichen Notwen-
digkeit zur Errichtung des maritimen Gewerbeparkes entsprechend, 
entfällt und zum anderen sein Geltungsbereich zu erweitern ist.  
Die Erweiterungsflächen sind Wasserflächen des Strelasundes im 
Stadtteil Franken Mitte südlich der Volkswerft. Die Erweiterungsfläche 
grenzt landseitig an Betriebsflächen der Volkswerft und an Betriebs-
flächen der Firma Müsing an.  
Die geänderten Flächen sind im Flächennutzungsplan als gewerbli-
che Bauflächen darzustellen.  
Dieser Beschluss leitet das Änderungsverfahren ein. 
 
Stralsund, 19.03.2002 
 
gez. Lastovka 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 

Öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Bebauungsplan Nr. 30c der Hansestadt Stralsund 
„Maritimer Gewerbepark Franzenshöhe“ 

Beschluss - Nr. 2002-III-02-0675 vom 07.03.2002 
 
Der Entwurf zum Bebauungsplanes Nr. 30c und die Begründung in 
der Fassung vom Januar 2002 wurden am 07.03.2002 durch Be-
schluss der Bürgerschaft gebilligt und zur öffentlichen Auslegung 
bestimmt.  
 
Das ca. 23,3 ha große Plangebiet liegt im Stadtteil Franken Mitte und 
wird begrenzt im Norden durch die Volkswerft, im Osten durch den 
Strelasund, im Süden durch die Straße Franzenshöhe, durch die 
Justizvollzugsanstalt (JVA) sowie durch den Sportboothafen Fran-
zenshöhe und im Westen durch Gleisanlagen der Deutschen Bahn 
AG. 
Es beinhaltet folgende Flurstücke der Gemarkung Stralsund: 

in der Flur 38 die Flurstücke 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/21, 
1/22, 1/23 teilweise, 1/31 teilweise, 1/32 teilweise, 8/2 teilweise, 8/3 
teilweise, 15, 16, 17, 18 
in der Flur 40 die Flurstücke 7/2 teilweise, 25/1, 26, 27, 28, 29/11, 
29/12, 29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 30/5, 30/6, 30/7, 31/3 
teilweise, 98/1, 99/1, 99/3, 99/4. 
Inhalt des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines Industrie- und 
Gewerbegebietes, in welchem vorrangig Unternehmen mit maritimer 
Ausrichtung angesiedelt werden sollen. Geplant sind Produktionshal-
len bzw. -anlagen des metallverarbeitenden Gewerbes sowie Stahl- 
und Anlagenbau. 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung wurde durchgeführt. 
 
Auslegungszeit:     09.04. –  13.05.2002 
                                
                                Mo, Mi, Do         07.00 – 16.00 Uhr 
                                Die                     07.00 – 17.00 Uhr 
                                Fr                       07.00 -  15.00 Uhr 
 
Ort:                         Bauamt, Abt. Planung und Denkmalpflege 
                                Badenstr. 17, 2. Etage, im Flur rechts 
 
Während der Auslegungsfrist können Hinweise und Anregungen zur 
Planung  schriftlich oder zur Niederschrift in der Abt. Planung und 
Denkmalpflege vorgebracht werden. 
Auskünfte zu Anfragen sowie Erläuterungen werden dienstags und 
donnerstags oder nach Vereinbarung gegeben. 
 
Stralsund, 19.03.2002 
 
gez. Lastovka 
Oberbürgermeister 
 
 
 

Frühzeitige Bürgeranhörung 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

zum Vorentwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes  
der Hansestadt Stralsund 

für die Teilfläche zwischen Volkswerft  
und Frankensiedlung am Strelasund 

 
Das 9. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes der Hanse-
stadt Stralsund wurde am 07.03.2002 durch Bürgerschaftsbeschluss 
eingeleitet. Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB führt das Bauamt eine frühzei-
tige Bürgerbeteiligung zum Vorentwurf durch. 
 
Zur Einsicht-, Kenntnis- und persönlichen Stellungnahme liegt der 
Vorentwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes und des 
diesem beigeordneten Landschaftsplanes einschließlich der Erläute-
rungsberichte öffentlich aus. 
 
Zeit:      09.04. –  13.05.2002 
 
             Mo, Mi, Do         07.00 – 16.00 Uhr 
             Die                     07.00 – 17.00 Uhr 
             Fr                       07.00 -  15.00 Uhr 
 
Ort:       Bauamt, Abt. Planung und Denkmalpflege 
             Badenstr. 17, 2. Etage, im Flur rechts 
 
In dieser Zeit können Hinweise und Anregungen zur Planung  schrift-
lich oder zur Niederschrift in der Abt. Planung und Denkmalpflege 
vorgebracht werden. 
Auskünfte zu Anfragen sowie Erläuterungen werden dienstags und 
donnerstags oder nach Vereinbarung gegeben. 
 
Stralsund, 19.03.2002 
 
gez. Lastovka 
Oberbürgermeister 
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Jahresabschluss 2000 
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der 
Stralsunder Entsorgungs GmbH 

 
I.  Der Jahresabschluss 2000 der Stralsunder Entsorgungs GmbH 

wurde durch die FIDES Treuhandgesellschaft Reifenrath & Co. 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft ge-
prüft und am 23. April 2001 mit folgendem Bestätigungsvermerk 
versehen: 

 „Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Stralsunder Entsor-
gungs GmbH, Stralsund, für das Geschäftsjahr vom 01. Janu-
ar 2000 bis 31. Dezember 2000 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-
richt abzugeben. 

 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstö-
ße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-
ternen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundla-
ge für unsere Beurteilung bildet. 

 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-sprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vor-
stellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken 
der  künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

 
 Bremen, den 23. April 2001 
 
 gez. Kaupa                   gez. Eilers 
 Wirtschaftsprüfer          Wirtschaftsprüfer 
 
II. Die Gesellschafter der Stralsunder Entsorgungs GmbH haben 

am 03. Juli 2001 folgende Beschlüsse gefasst: 
 1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000 wird bestä-

tigt. 
 2. Dem Geschäftsführer Herrn Kurt Pfohl wird Entlastung 

erteilt. 
 3. Dem Aufsichtsrat mit seinen Mitgliedern Herrn Leonhard 

Bööck, Herrn Dieter Kühl, 
  Herrn Rolf-Peter Zimmer, Herrn Horst Engelbrecht und 

Herrn Lutz Siewek wird Entlastung erteilt. 
4. Der Jahresüberschuss 2000 in Höhe von 1.280.202,89 DM 

wird entsprechend § 13 des Gesellschaftsvertrages zu  
    50 % = 640.101,45 DM in Gewinnrücklagen eingestellt. 

 Aus dem verbleibenden Bilanzgewinn von 2.246.667,06 
DM werden 75 % =1.685.000 an die Gesellschafter nach 
Maßgabe ihrer Kapitalanteile wie folgt ausgekehrt:  
an die Hansestadt Stralsund                     859.350,00 DM  

     an die Karl Nehlsen GmbH & Co. KG    825.650,00 DM. 
 

III. Der Jahresabschluss 2000 und der Lagebericht werden vom 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für 
sieben Werktage (Montag-Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr) in den 
Geschäftsräumen der Stralsunder Entsorgungs GmbH öffent-
lich ausgelegt. 

 
Stralsund, den 28.02.2002 
 
Die Geschäftsführung 
gez. Pfohl 

 
 

Jahresabschluss 1999 
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der Stralsunder Innovations- und 
Gründerzentrum GmbH  

 
I. Der Jahresabschluss 1999 der Stralsunder Innovations- und Grün-

derzentrum GmbH wurde durch die ct Commerzial Treuhand 
GmbH, Reiferweg 5, 18055 Rostock geprüft und am 15. November 
2001 mit folgendem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ver-
sehen: 

 „Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach 
unserer pflichtgemäßen Prüfung Gesetz und Gesellschafts-
vertrag. Der vorliegende Jahresabschluss vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft. 
Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künf-
tigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhält-
nisse geben zu wesentlichen Beanstandungen keinen An-
lass.“ 

 
II. Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern hat mit 

Schreiben vom 10. Dezember 2001 dazu folgendes festgestellt: 
 „Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht nach kurso-

rischer Prüfung frei (§ 16 Absatz 3 KPG).“ 
 
III. Die Gesellschafterversammlung der Stralsunder Innovations- 

und  Gründerzentrum GmbH hat am 06. März 2002 folgende 
Beschlüsse gefasst: 

 
1. Der Jahresabschluss 1999 der Stralsunder Innovati-

ons- und Gründerzentrum GmbH mit einer Bilanz-
summe von 8.569.429,77 DM und einem Jahresfehl-
betrag in Höhe von 22.689,34 DM wird festgestellt. 

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 22.689,34 DM ist 
auf neue Rechnung vorzutragen. 

3. Der Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 1999 
entlastet. 

 
IV.  Der Jahresabschluss 1999 und der Lagebericht werden vom 

Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Tage in den Ge-
schäftsräumen der Stralsunder Innovations- und Gründerzen-
trum GmbH, Heinrich-Mann-Straße 11, 18435 Stralsund öffent-
lich ausgelegt. 

 
Stralsund, den 12.03.2002 
 
gez. Jürgen Howe 
Geschäftsführer   
 
 

Jahresabschluss 2000 
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

 
Bekanntmachung der Stralsunder Innovations- und 

Gründerzentrum GmbH  
 
I.  Der Jahresabschluss 2000 der Stralsunder Innovations- und 

Gründerzentrum GmbH wurde durch die ct Commerzial Treu-
hand GmbH, Reiferweg 5, 18055 Rostock geprüft und am 15. 
November 2001 mit folgendem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen: 
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„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen 
nach unserer pflichtgemäßen Prüfung Gesetz und Gesell-
schaftsvertrag. Der vorliegende Jahresabschluss vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Kapitalgesellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und 
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu wesentlichen 
Beanstandungen keinen Anlass.“ 
 

II. Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern hat mit 
Schreiben vom 10. Dezember 2001 dazu folgendes festgestellt: 

 „Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht nach kurso-
rischer Prüfung frei (§ 16 Absatz 3 KPG).“ 

 
III. Die Gesellschafterversammlung der Stralsunder Innovations- 

und Gründerzentrum GmbH hat am 06. März 2002 folgende Be-
schlüsse gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss 2000 der Stralsunder Innovations- 

und Gründerzentrum GmbH mit einer Bilanzsumme von 
8.188.635,49 DM und einem Jahresüberschuss in Höhe 
von 25.233,03 DM wird festgestellt. 

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 25.233,03 DM ist mit 
dem Jahresfehlbetrag aus dem Jahresabschluss 1999 in 
Höhe von 22.689,34 DM zu verrechnen. Der Restbetrag in 
Höhe von 2.543,69 DM ist auf neue Rechnung vorzutragen. 

3. Der Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2000 entla-
stet. 

 
IV. Der Jahresabschluss 2000 und der Lagebericht werden vom 

Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Tage in den Ge-
schäftsräumen der Stralsunder Innovations- und Gründerzen-
trum GmbH, Heinrich-Mann-Straße 11, 18435 Stralsund öffent-
lich ausgelegt. 

 
Stralsund, den 12.03.2002 
 
gez. Jürgen Howe 
Geschäftsführer   
 
 
 

Jahresabschluss 1999/2000 
gemäß §16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der Theater Vorpommern GmbH 
 
  I.  Der Jahresabschluss 1999/2000 der Theater Vorpommern 

GmbH wurde durch die Domus Revision Aktiengesellschaft ge-
prüft und am 4. Dezember 2000 mit folgendem Bestätigungs-
vermerk versehen: 

 
  "Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-

führung und den Lagebericht der Vorpommersche Theater- und 
Sinfonieorchester GmbH, Stralsund für das Geschäftsjahr vom 
1. August 1999 bis 31.Juli 2000 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Un-
sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht ab-
zugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer  festge-
stellten Grundsätze ordnungmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-
ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den La-
gebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft so-
wie Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Aufgaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes.  
 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwänden geführt. 
 
Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßige Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lage-
bericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Ge-
sellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutref-
fend dar." 
 
Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen. 
 
Berlin, den 4. Dezember 2000 
 
Domus Revision Aktiengesellshaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
  

gez. Posinski  gez. Feld 
   Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
 
 II. Der Landesrechnungshof M - V hat mit Schreiben vom 

22.02.2001 zum Jahresabschluss per 31.07.2000 folgendes 
festgestellt: 
„Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht ohne eige-
ne Prüfung frei (§ 16 Abs. 3 KPG).“ 

 
III. Die Gesellschafterversammlung der Theater Vorpommern 

GmbH hat am 09.04.2001 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

-  Der Jahresabschluss zum 31.07.2000 der Vorpommer-
schen Theater- und Sinfonieorchester GmbH mit einem 
Jahresüberschuss von 2.343,97 DM und einer Bilanzsum-
me von 1.030.954,72 DM wird festgestellt. 

 
-  Der Jahresabschluss in Höhe von 2.343,97 DM wird auf 

neue Rechnung vorgetragen. 
 
- Den Geschäftsführern, Herrn Bloch und Herrn Dr. Ickrath 

wird Entlastung erteilt. 
 

 -  Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt. 
 

Datum:   09.04.2001 
 
gez. Dr. Jürgen Drenckhan gez. Wolfgang Fröhling 
bevollm. Gesellschafter  bevollm. Gesellschafter 
der Hansestadt Greifswald der Hansestadt Stralsund 

 
IV. Der Jahresabschluss zum 31.07.2000 und der Lagebericht 

werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung an für sieben Werktage (Mo - Fr von 9:00 bis 13:00 
Uhr) in den Geschäftsräumen des Theaters, im Büro des kauf-
männischen Geschäftsführers, öffentlich ausgelegt. 

 
Greifswald, den 11.02.02 
 

gez. Rüdiger Bloch  gez. Dr. Hans Peter Ickrath 
Geschäftsführer  Geschäftsführer 
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Bekanntmachung 
Ankündigung von Fischereischeinprüfungen 

 
Auf der Grundlage der Prüfungsordnung zum Erwerb des Fischerein-
scheines im Land M-V findet die  

Fischereinscheinprüfung 
für den Monat Mai 

am 13.05.2002 um 14:00 und 17:00 Uhr 
im Schulungsraum des Knieper Sportvereins Stralsund, Zur Schwe-
denschanze 25, statt. 
 
 
Bewerber können sich persönlich oder telefonisch bei der Hansestadt 
Stralsund, Der Oberbürgermeister, Amt für öffentliche Sicherheit, 
Gesundheit und Umwelt, Seestraße 10, Zimmer 117 (Tel.-Nr. 25 37 
60) oder beim Knieper Sportverein (Tel.-Nr. 39 04 32 oder  
49 64 65) anmelden. 
 
gez. Lastovka 
Oberbürgermeister 
 
 
 

 
Kurse und Vorträge  

an der Volkshochschule Stralsund 
im April  2002 

 
FB 1 

Seminar für Multiplikator/innen der Jugend- und Erwachsenen-
bildung 
Seminarleiter: Herr  Markus Kowalzyck 
Termin:  11. April 2002 
Zeit: 14:00 – 17:00 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Täter- oder Opferschutz – Was macht eigentlich ein Strafvertei-
diger? 
Referent:  Herr Neumeister - Rechtsanwalt 
Termin:  25. April 2002 
Zeit:  18:00 – 20:00 Uhr 
Ort:   Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Die Reform des Hinterbliebenenrechts (01. Januar 2002) 
Referent:   Herr Wolfgang Hinz 
Termin:  09. April 2002 
Zeit:  16:30 – 18:00 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Exkursion zum weltgrößten Elektronenmikroskop  
der Firma Visi Tec Mikrotechnik GmbH Grevesmühlen 
Termin:  13. April 2002 
Zeit:  08:00 Uhr 
Treffpunkt: Theater 
 
Exkursion zur neuen Universitätsbibliothek in Greifswald 
Termin:  26. April 2002 
Zeit:  14:00 Uhr 
Treffpunkt: Uni-Bibliothek Greifswald 
 
Betreuungsrecht 
Referentin: Frau Inge von Schroetter   
Termin:  23. April 2002 
Zeit:  16:30 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Die Pyramiden in Ägypten 
Referentin:  Frau Ingeburg Schmidt 
Termin:  16. April 2001 
Zeit:  19:00 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Japan zwischen Hightech und Teezeremonien 
Referent:  Dr. Sabine Koppe 
Termin:  02. April 2002 
Zeit:  19:00 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 

FB 2 
Thomas Mann „Buddenbrooks“ – ein nobelpreisgekrönter Roman 
Referent:  Dr. Erwin Neumann 
Termin:  25. April 2002  
Zeit:  18:30 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Buchlesung von und mit Carmen Blazewski  
„Das Haus“/Erzählung 
Termin:  11. April 2002  
Zeit:  18:30 – 21:00 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Buchlesung von und mit Carmen Blazewski  
„Es war ein Geheimnis“/Erzählung 
Termin:  11. April 2002  
Zeit:  15:00 – 17:00 Uhr 
Ort:   Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 

 
FB 3 

Kinderkrankheiten 
Referentin:  Frau Solveig Oehlert-Voigt - Heilpraktikerin 
Termin:  17. April 2002 
Zeit:  19:00 – 20:00 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Osteoporosegymnastik 
Referent:   Herr Heinz-Peter Fischer - Dipl. Sportlehrer und 

Therapeut 
Termin:  09. April 2002 
Zeit:  15:00 – 16:00 Uhr, 1 x wöchentlich 
Ort:  Karsten-Sarnow-Schule, Knieper West III 
 
Farb- und Stilberatung 
Referentin:  Frau Martina Ewert 
Termin:  23. April 2002 
Zeit:  19:00 – 20:30 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 

 
FB 4 

Dänisch GS 0 
Kursleiterin:  Frau Lemke 
Termin:  04. April 2002 
Zeit:  17:00 – 18:30 Uhr 
Ort:  Karsten-Sarnow-Schule, Knieper West 
 
Neugriechisch GS 0 
Kursleiter: Herr Dr. Dimitropolous 
Termin:  02. April 2002 
Zeit:  18:30 – 20:00 Uhr 
Ort:  Karsten-Sarnow-Schule, Knieper West 
 
Lettisch, Estnisch und Litauisch 
Workshop zu Sprache, Kultur und Landeskunde 
Termin:  April 2002 – 1. Lettland 
Ort:   Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Polnisch GS 0 
Kursleiter: Frau Elke Budner 
Termin:  jeden Montag 
Zeit:  17:00 – 18:30 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Polnisch GS I 
Kursleiter: Frau Elke Budner 
Termin:  jeden Mittwoch 
Zeit:  17:00 – 18:30 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Englisch -  Europa Sprachzertifikat (B1) 
Einsteigertest erforderlich! 
Kursleiter: Frau Elke Laue 
Termin:  jeden Donnerstag 
Zeit:  17:00 – 20:15 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
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Englisch für Sekretärinnen 
Termin:  29. / 30. April 2002  
  10. / 11. Mai 2002  
Zeit:  Freitag abends   

18:00 – 19:30 Uhr oder 20:00 – 21:30 Uhr 
   

Samstag vormittags  
08:30 – 10:00 Uhr oder 10:30 – 12:00 Uhr 

  abends 13:00-14:30 Uhr oder 15:00-16:30 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
 

FB 5 
Frei reden – aber wie? (Rhetorik) 
Referentin: Frau Elke Sobietzky 
Termin:  20. April 2002 
Zeit:  09:00 Uhr – 13:00 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Erfolgreich Bewerben – aber wie ? 
Referentin: Frau Elke Sobietzky 
Termin:  13. April 2002 
Zeit:  09:00 Uhr – 13:00 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Körpersprache und Kommunikation 
Referentin: Frau Elke Sobietzky 
Termin:  10. April 2002 
Zeit:  17:30 Uhr – 20:00 Uhr 
Ort:  Volkshochschule, Friedrich-Engels-Straße 28 
 
Anmeldugen unter der Telefonnummer: 0 38 31 / 29 00 23 oder 
persönlich im Sekretariat der Volkshochschule sind dringend 
erforderlich! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONEN 
 
 
 

Schiedsstellen in der Hansestadt Stralsund 
 

Am 1. März 2002 wurden die von der Bürgerschaft gewählten 
Schiedspersonen und stellvertretenden Schiedspersonen durch den 
Direktor des Amtsgerichts in ihren Ämtern bestätigt. Die neu einge-
richteten Schiedsstellen Nord, West und Süd stehen ab sofort zur 
Durchführung von Schlichtungsverfahren und Sühneversuchen zur 
Verfügung. Die Anträge auf Schlichtung sind schriftlich an die zustän-
dige Schiedsstelle zu richten. Zuständig ist die Schiedsstelle, in deren 
Bezirk der Antragsgegener wohnhaft ist. Die zuständige Schiedsstelle 
kann anhand des Straßenverzeichnisses der im Amtsblatt Nr. 2 / 
2002 veröffentlichten 1. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Schiedsstellen der Hansestadt Stralsund ermittelt werden.  
 
Anträge adressieren Sie bitte mit dem Zusatz "Schiedsstelle" an 
folgende Schiedspersonen: 
 
Schiedsstelle NORD  
Frau Edith Becker,  Vogelwiese 77, 18435 Stralsund   
(Tel.: 39 38 59) 
 
Schiedsstelle WEST  
Frau Susanne Stein , Maxim-Gorki-Str. 14, 18435 Stralsund  
(Tel.: 30 89 49) 
 
Schiedsstelle SÜD   
Herr Dieter Lange, Tribseer Damm 9, 18437 Stralsund  
(Tel.: 29 06 07 / 29 23 55) 
 

Information zu Alters- und Ehejubiläen 
 
Die  Hansestadt Stralsund, vertreten durch den Präsidenten der 
Bürgerschaft und   den  Oberbürgermeister,  gratuliert  Stralsun-
der Einwohnerinnen und Einwohnern   zum   Geburtstag   ab 
dem  85.  Lebensjahr  und  zu  runden Hochzeitstagen  ab dem Jubi-
läum der Goldenen Hochzeit. Im Melderegister der Hansestadt Stral-
sund   sind  die  Eheschließungsdaten  nicht  vollständig erfasst. Aus 
diesem Grund kann es vorkommen, dass zu einem Ehejubiläum kein 
Vertreter der Hansestadt Stralsund erscheint. Eine solche Enttäu-
schung aber kann vermieden werden, wenn Angehörige oder Freun-
de des Jubiläumspaares das bevorstehende Ehejubiläum beider 
zuständigen Mitarbeiterin der Abteilung Meldewesen  des  Amtes für 
öffentliche  Sicherheit, Gesundheit und Umwelt anzeigen. Das ist 
telefonisch möglich unter 0 38 31 / 25 37 27. 
 
Viele  Personalausweise  und  Reisepässe werden in diesem Jahr 
oder  in den nächsten  Jahren ungültig. Eine Verlängerung der Aus-
weisdokumente ist nicht möglich. Abgelaufene Dokumente müssen 
neu beantragt werden. Das Ablaufdatum ist in jedes Dokument ein-
gedruckt. Bei  der  Beantragung eines neuen Personalausweises 
oder Reisepasses können fehlende  Daten im Melderegister nacher-
fasst werden. Dazu ist es notwendig, dass  in  Verbindung  mit  der 
Antragstellung,  etwa  bei  einer  An- oder Ummeldung, der Nachweis 
über die Eheschließung vorgelegt wird. 
 
 
 
Sperrzeit für Schank- und Speisegaststätten unter 

freiem Himmel 
 
Auch in diesem Jahr beginnt mit der wärmeren Jahreszeit wieder die 
Biergartensaison. Da es  im vergangenen Jahr landesweit erhebliche 
Diskussionen über die Auslegung der Verordnung zur Ausführung 
des Gaststättengesetzes (Gast-VO) gegeben hat, möchte das Amt für 
öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt zu diesem Thema 
frühzeitig informieren.      
Nach § 3 Absatz 1 Satz 1 (Gast- VO) gilt in Mecklenburg-
Vorpommern für alle Gaststätten die allgemeine Sperrzeit von 05.00 
Uhr bis  06.00 Uhr. In dieser Stunde muss der Betrieb eingestellt sein.  
 
Für den Betrieb von gastronomischen Außenanlagen stellt sich die 
Rechtslage teilweise anders dar. Neben dem Gaststättengesetz findet 
hier beispielsweise auch das Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) Anwendung, um schädlichen Umwelteinwirkungen entge-
genzuwirken und insbesondere eine Beeinträchtigung der Nachtruhe 
der Anwohner zu vermeiden. 
§ 3  Absatz 4 Gast-VO bestimmt, dass die Sperrzeit u.a. für Schank- 
und Speisewirtschaften, die im Rahmen von öffentlichen Vergnü-
gungsstätten unter freiem Himmel betrieben werden, um  22.00 Uhr    
beginnt und um 10.00 Uhr endet. Öffentliche Vergnügungsstätten im 
Sinne der Gaststättenverordnung sind insbesondere Orte, an denen 
Theater- und Filmvorführungen, Schaustellungen, Tanzveranstaltun-
gen, Musikdarbietungen, Diskotheken und Spielhallen stattfinden ( §3 
Absatz 1 Satz 2 Gast-VO). Daneben sind im Einzelfall auch andere, 
vergleichbare Störungen verursachende Veranstaltungen unter den 
Begriff der "öffentlichen Vergnügungsstätte" subsumierbar, weil die 
Aufzählung nur beispielhaft ist. 
Für " bloße" Schank- und Speisewirtschaften, die unter freiem Him-
mel , aber nicht im Zusammenhang  mit öffentlichen Vergnügungs-
stätten betrieben werden, gilt die Sperrzeitregelung ab 22.00 Uhr 
nicht. Das heißt im Umkehrschluss, dass der Betrieb von "bloßen" 
Schank- und Speisegaststätten unter freiem Himmel auch nach 22.00 
Uhr grundsätzlich möglich ist. Das setzt allerdings voraus, dass dafür 
eine gaststättenrechtliche Erlaubnis erteilt wird bzw., dass die bereits 
erteilte Gaststättenkonzession die entsprechende Nutzung einer 
Freifläche umfasst.  
Gastronomen, deren Konzession entweder gar keine Außenanlagen 
umfasst oder deren Nutzung bis 22.00 Uhr beschränkt ist, können 
jederzeit bei der Gewerbeabteilung des Amtes für öffentliche Sicher-
heit, Gesundheit und Umwelt eine Erweiterung ihrer Konzession bzw. 
das Herausschieben des Beginns der Sperrzeit beantragen. Es wird 
dann entsprechend der Lage geprüft, wie lange die Freifläche genutzt 
werden kann. Dabei kommt es entscheidend darauf an,  dass der 
notwendige Lärmschutz zu gewährleisten ist. Hierzu sind vom Ge-
setzgeber vorgeschriebene Immissionsrichtwerte an der nächstlie-
genden Wohnbebauung einzuhalten.     
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